
470 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

6. 10. 1972 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über eine Abgabe von alkoholischen Geträn

ken (Alkoholabgabegesetz 1973) 

Der Natio.nalrat hat beschlüssen: 

Steuerbare Vorgänge 

§ 1. Fo.lgende Vo.rgänge unterliegen einer Ab
gabe vo.n alko.ho.lischen Getränken: 

1. Die Lieferungen vo.n a'lko.ho.lischen Geträn
ken, die ein Unternehmer im Inland gegen 
Entgelt im Rahmen seines Unternehmens 
ausführt, ausgenommen Idie Lieferu11Jgen an 
einen anderen Unternehmer zur gewerb
lichen Weiterveräußerung - sei es in der
selben Beschaffenheit, sei es nach vorheriger 
Bearbeitung oder Verarbeitung - üder zur 
gewerblichen Herstellung anderer Gegen
stände o.der zur Bewirkung gewerblicher 
oder beruflicher Leistungen; 

2. der Eigenverbrauch. Ein solcher liegt vür, 
wenn ein Unternehmer im Inland alko.ho.
lische Getränke aus seinem Unternehmen 
für Zwecke entnimmt, die außerhalb des 
Unternehmens liegen. Die Abgabepflicht tritt 
nicht ein, süweit die Lieferung o.der die Ein
fuhr ,des entno.mmenen Gegenstandes an den 
Unternehmer nach Z. 1 oder Z. 3 abgabe
pflichtig war; 

3. die Einfuhr vün alküholischen Getränken in 
,das Züllgebiet. Eine Einfuhr liegt vo.r, wenn 
alkoho.lische Getränke aus dem Zo.llausland 
in das Zo.llgebiet gelangen. 

Alkoholische Getränke 

§ 2. Als alkühülische Getränke im Sinne dieses 
Bundesgesetzes gelten: 

1. Bier (Nummer 22.03 des Zülltarifs); 

2. Wein aus frischen Weintrauben, ausgeno.m
men Schaumwein (Nummer 22.05 B des Zo.ll
tarifs); 

3. Schaumwein (Nummer 22.05 C des Züll
tarifs); 

4. Wermutwein und andere Weine aus frischen 
Weintrauben, unter Mitverwendung vo.n 
aromatischen Pflanzen oder Stoffen herge
stellt (Nummer 22.06 des Zo.lltarifs); 

5. Apfelwein, Birnenwein, Met und andere ge
go.rene Getränke (Nummer 22.07 des Zo.ll
tarifs); 

6. Äthylalkohül, unvergälh:, mit einem Alko.
ho.lgehalt vo.n 80° üder mehr (aus Nummer 
22.08 des Zülltarifs); 

7. Äthylalko.hül, unvergällt, mit einem Alko.
holgehalt vo.n weniger als 80°; 'Branntwein, 
Liköre und andere alkühülische Getränke; 
zusammengesetzte alküho.lische Zubereitun
gen, sogenannte ko.nzentrierte Extrakte, zur 
Herstellung vo.n Getränken (Nummer 22.09 
des Zo.lltarifs). 

Abgabebefreiungen 
§ 3. Vünden unter § 1 falle11Jden Vürgängen 

sind aibgabefrei: 

1. Ausfuhrlieferungen im Sinne des § 6 Z. 1 des 
Umsatzsteuergesetzes 1972, BGBL Nr. 223; 

2.die üblichen Naturalleistungen, die ein 
Unternehmer den Angestellten und Arbei
tern seines Unternehmens aLs Vergütung für 
die geleisteten Dienste gewährt. Zu den An
,gestellten und Arbeitern gehören auch die 
im Unternehmen vüllbeschäftigten und der 
Versicherungspflicht unterstellten Familien
angehörigen, wenn sie das 16. Lebensjahr 
überschritten haben; 

3. der Eigenverbrauch bei landwirtschaftlichen 
Betrieben, so.weit er im Kalenderjahr für den 
Unternehmer und seine Ehega1)tin (seinen 
Ehegatten) je 2000 S und für ,die übrigen 
Haushaltsangehörigen, wenn sie ·das 
16. Lebensjahr überschritten haben, je 1000 S 
nicht übersteigt; mindestens ist jedo.ch ein 
jährlicher Eigenverbrauch von 5000 S für den 
landwirtschaftlichen Betrieb aibgabefrei. Als 
Haushaltsangehörige gelten die A:bkömm
linge, die Stief-, Schwieger-, Wahl- und 
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Pflegekinder und deren Abkömmlinge, fer
ner die Eltern, die Geschwister, Halb- und 
Stiefgeschwister des Unterneh'mers und 
,seiner Ehegattin (seines Eheganen) und die 
Abkömmlinge ,dieser Geschwister. 

Bemessungsgrundlage 

§ 4. (1) Die Abgabe wird im Falle des § 1 Z. 1 
nach dem Entgelt im Sinne des § 4 des Umsatz
steuergesetzes 1972 hemes·sen. 

(2) Die Abga.be von alkoholischen Getränken, 
die Getränkesteuer im Sinne des Finanzausgleichs
gesetzes und das Bedienungsgdd gehören bei Be
messung der Abgabe nicht zum Entgelt (Abs. 1). 

(3) Im Falle des § 1 Z. 2 tritt an die Stelle ,des 
Entgeltes der Teilwert des entnommenen Gegen
standes. 

(4) Im Falle des § 1 Z. 3 wird ,die Abgabe nach 
dem Zollwert (§ 1 Abs. 2 des Wertzollgesetzes 
1955) der eingeführten a~koholischen Getränke 
bemessen. Unterliegt der eingeführte Gegenstand 
nicht einem Wertzoll, so ist Bemessungsgrundlage 
bei der Einfuhr das ,dem Lieferer für den ein
geführten Gegenstand geschuldete Entgelt. Liegt 
ein Entgelt nicht vor oder kann dieses nicht nach
gewiesen we.rden, so ist die Abgabe für den ein
geführten Gegenstand nach dem ZoUwert zu 
bemessen. Der Bemessungsgrundlage sind die 
Kommissions- und Verpac)mngskosten sowie die 
bis zum Eintritt ·der Ware über die Zollgrenze 
entstandenen Beförderungs- und Versicherungs
kosten, soweit sie nicht bereits in ihr enthalten 
sind, und ·der im Zeitpunkt der Entstehung der 
Albgabenschuld auf die Ware entfallende Betrag 
an Zoll, V erbra uchsteuern und Monopolabrgaiben, 
Abgahen nachdem Antidumpinggesetz 1971, 
BGBI. Nr. 384, und dem Anti-Marktstörungs
gesetz, BGBt Nr. 393/1971, sowie an anderen 
Abgaben mit gleicher Wirkung wie Zö1'le, wenn 
diese Abgaben anläßlich oder im Zusammenhang 
mit der Einfuhr von alkoholischen Getränken 
von ,den Zollämtern zu erheben sin'd, hinzu zu
rechnen. Der Verfügungsberechtigte kann die 
nach dem Eintritt des Gegenstandes über die 
Zollgrenze entstandenen BeföI1derungs- und Ver
sicherungskosten von ,der Bemessung~grundlage 
absetzen, wenn sie in dieser bereits enthalten sind. 
Die Einfuhrumsatzsteuer ,und die Abgabe von 
alkoholischen Getränken gehören nicht zur Be
messungs grundlage. 

Steuersatz 

(Veranlagungszeitraum) abzuführenden Abgabe 
jene Abgabebeträge in Abzug zu bringen, die er 
im gleichen Zeitraum anläßlich der Einfuhr von 
alkoholischen Getränken für sein Unternehmen 
nachweislich entrichtet hat. 

(2) Die bei der Einfuhr entrichteten Abgabe
beträge sind jedoch nur insoweit abzugsfähig, als 
der Unternehmer die Gegenstände zur gewerb
lichen Herstellung anderer Gegenstände, zur Be
wirkung gewerblicher oder beruflicher Leistungen 
oder zur entgeltlichen Lieferung an Dritte ein
geführt hat. 

(3) übersteigt die absetzbare Abgabe die Ab
gabenschuId oder ist eine Abgabensch.uld nicht 
vorhanden, so ist der Unterschiedsbetrag als 
Gutschrift zu behandeln. . 

(4) Unterne'hmer, die gemäß Abs. 1 zum Ab-' 
zug der anläßlich der Einfuhr von alkoholischen 
Getränken entrichteten Abgabe berechtigt sind, 
haiben monatlich VoranmeIdungen unter Verwen
dung eines amtlich aufgelegten Vordruckes abzu
geben. 

Aufzeichnungspflichten 

§ 7. (1) Der Unternehmer ist verpflichtet, 
zur Feststellung der auf abgabepflichtige Vor
gänge entfallenden Entgelte Aufzeichnungen zu 
führen. WeinbaU'betriebe haben überdies eine 
mengenmäßige Bestandsverrechnung zu führen, 
in der neben dem Bestand an Wein und Trauben
most zu Beginn und am Ende eines Kalender
jahres fortlaufend auch alle, Zu- und Abgänge 
an Wein und Traubenmost mengenmäßig fest
zuhalten sind; als Zugang gilt auch jene Menge 
an Traubenmost, die innerhalb eines Weinbau
betriebes geworinen wird. Der Aufzeichnungs
pflicht nach dem ersten Satz ist genügt, wenn 

1. sämtliche Entgelte für die vom Unterneh
mer ausgeführten Lieferungen fortlaufend, 
unter Angabe des Tages derart aufgezeichnet 
werden, daß zu ersehen ist, welche Entgelte 
auf abgabepflichtige und welche Entgelte auf 
abgabefreie Vorgänge entfallen; 

2. der Eigenverbrauch aufgezeichnet wird; 

3. der Gesamtbetrag der Entgelte und des 
Eigenverbrauches regelmäßig, mindestens am 
Schluß jedes Kalendermonates aufgerechnet 
wird. 

(2) Im Falle der Einfuhr von alkoholischen 
Getränken hat der Unternehmer überdies auf-

§ 5. Die Abgahe beträgt für 
pflichtigen VOI"gang zehn vom 
Bemessungsgrundlage. 

jeden ahgabe- zuzeichnen: 
Hundert der 

Abzugs:verfahren 

§6. (1) Der Unternehmer ist herechtigt, von 
der von ihm für einen Vorauszahlungszeitraum 

1. Die Menge der eingeführten Gegenstände; 

2. die Bemessungsgrundlage für die eingeführ
ten Gegenstände; 

3. die für die eingeführten alkoholischen Ge
tränke entrichtete Abgabe. 
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(3) Der Nachweis, welche Entgelte auf Vor
gänge entfallen, die gemäß § 1 Z. 1 und 2 von 
der Abgabe ausgenommen sind, obliegt dem 
Unternehmer. 

(4) Der Bundesminister für Finanzen bestimmt 
mit Verordnung, unter welchen Voraussetzungen 
die Bemessungsgrundlage für die Abgabe von 
alkoholischen Getränken aus Vereinfachungs
gründen auf andere Weise als durch die im 
Abs. 1 vorgesehenen Aufzeichnungen nachge
wiesen werden kann. 

Abgabenschuldner, Entstehung der Abgaben
schuld 

§ 8. (i) Abgabenschuldner ist in den Fällen des 
§ 1 Z. 1 und 2 der Unternehmer. 

(2) Die Abgabenschuld entsteht 
1. für Lieferungen mit Ablauf des Kalender

monates, in dem die Lieferungen ausgeführt 
worden sind (Sollbesteuerung). In den Fällen 
der Besteuerung nach vereinnahmten Ent
gelten (§ 12) entsteht die Abgabenschuld mit 
kblauf des Kalendermonates, in dem die 
Entgelte vereinnahIl1t worden sind (Ist
besteuerung) ; 

2. für den Eigenverbrauch mit Ablauf des 
Kalendermonates, in dem die alkoholischen 
Getränke für Zwecke außerhalbdes Unter
nehmens entnommen worden sind.' 

(3) Die Entstehung der Abgabenschuld bei der 
,Einfuhr alkoholischer Getränke (§ 1 Z. 3) richtet 
sich nach den zollrechtlichen Bestimmungen. 

Veranlagungszeitraum, Einzelbesteuerung 

§ 9. (1) Bei der Berechnung der Abgabe ist in 
den Fällen des § 1 Z. 1 und 2 vom Gesamtbetrag 
der Entgelte auszugehen, die der Unternehmer 
im Laufe eines Kalenderjahres (Veranlagungszeit
raum) für seine Umsätze vereinbart (verein
nahmt) hat. Hat der Unternehmer mehrere Be
triebe, so sind die· in allen Betrieben verein
barten (vereinnahmten) Entgelte zusammenzu
rechnen. Hat ein Unternehmer, der seine ge
werbliche oder berufliche Tätigkeit im Laufe des 
Kalenderjahres eröffnet oder eingestellt hat, Ent
gelte nur in einem Teil des Kalenderjahres ver
einb~rt (vereinnahmt), so tritt an die Stelle des 
Kalenderjahres dieser Teil. 

(2) IBeider Einfuhr wird die Abgabe von 
alkoholischen Getränken für jeden einzelnen 
abgabepflichtigen Vorgang berechnet. 

Absetzung zurückgewährter Entgelte 

§ 10. (1) Hat sich das Entgelt 'für eine abgabe
pflichtige Lieferung vermindert oder ist es un
einbringlich geworden, so kann die bereits er
folgte Versteuerung berichtigt werden. Die Be
richtigung ist für den Vorauszahlungszeitraum 
(Veranlagungszeitraum) vorzunehmen, in dem 
die Minderung des Entgeltes eingetreten ist. Das 

gleiche gilt im Falle der Uneiribringlichkeit des 
Entgeltes; wird das Entgelt nachträglich verein
nahmt, so ist es erneut zu versteuern. 

(2) Hat der Unternehmer im Falle ,der Ist
besteuerung (§ 12) vereinnahmte Entgelte für 
abgabepflichtige Lieferungen zurückgewährt, so 
kann die bereits erfolgte Versteuerung berichtigt 
~erden. Abs. 1 gilt entsprechend. 

Vorauszahlung, Voranmeldung und ·Veranlagung 
§ 11. (1) Der Unternehmer hat binnen einem 

Kalendermonat und zehn Tagen nach Ablauf 
eines Kalendermonates (Vorauszaihlungszeitrauin) 
eine Vorauszahlung zu entrichten, die der Be
messungsgrundlage für die abgabepflichtigen Vor
gänge (§ 1 Z. 1 und 2) dieses Kalendermonates 
unter Berücksichtigung der Bericl1tigungen nach 
§ 10 entspricht. § 9 Abs. 1 findet entsprechend 
Anwendung. 

(2) Das Finanzamt kann ,die Vorauszahlung 
festsetzen, wenn ,der Unternehmer bis zum Ab
lauf des Fälligkeitstages die Vorauszahlung nicht 
oder nicht vollständig entrichtet hat; als Zeit
punkt· ihrer Fälligkeit gilt der zehnte Tag des 
zweitfolgenden Kalendermonates nach Ablauf des 
Zeitraumes, für den die Abgabe festgesetzt wird. 

(3) Die Vorauszahlung ist eine Abgabe im 
Sinne der Bundesabgabenordnung. 

(4) Unternehmer, die innerhalb eines Kalender
jahres für zwei oder mehrere Kalendermonate 
keine oder zu niedrige Vorauszahlungen geleistet 
haben, können vom Finanzamt aufgefordert 
werden, binnen einem Kalendermonat und zehn 
Tagen nach Ablauf des jeweiligen Kalender
monates Voranmeldungen abzugeben. Aus den 
Voranmeldungen müssen die vereinbarten (ver
einnahmten) Entgelte für abgabepflichtige und 
für abgabefreie Umsätze zu ersehen sein. § 9 
Abs. 1 findet entsprechende Anwendung. Die 
Voranmeldung gilt als Abgabenerklärung. 

(5) Der Unternehmer hat für das abgelaufene 
Kalenderjahr eine Abgabenerklärung abzugeben. 
§ 134 der Bundesabgabenordnung ist sinngemäß 
anzuwenden. Bei Einstellung der gewerblichen 
oder beruflichen Tätigkeit (§ 9 Abs. 1) hat der 
Unternehmer binnen einem Monat eine Abgaben
erklärung abzugeben. 

(6) De'r Unternehmer' wird nach Ablauf ,des 
Kalenderjahres oder des kürzeren Veranlagungs
zeitraumes (§ 9 Abs. 1) zur Abgabe veranlagt. 
Wenn die bei der Veranlagung festgesetzte Ab
gabe die nach Abs. 1 entrichteten Vorauszahlun
gen übersteigt, ist der Unterschiedshetrag binnen' 
einem Monat nach Bekanntgabe des A~gaben
bescheides zu entrichten (Abschlußzahlung). Die 
Verpflichtung, rückständige Vorauszahlungen 
schon früher zu entrichten, bleibt unberührt. 
übersteigen die nach Abs. 1 entrichteten Voraus
zahlungen die Abgabenschuld für den Ver an
lagungszeitraum, so wird der Unterschiedsbetrag 
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4 470 der Beilagen 

nach Bekanntgabe des 
Gutschrift behandelt. 

Abgabenbescheides als Anwendung umsatzsteuerrechtlicher Vorschriften 

Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten, 
Wechsel in der Besteuerungsart 

§ 12. (1) Unternehmer, die ihre Umsatzsteuer 
auf Grund der Bestimmungen des Umsatzsteuer
gesetzes 1972 nach den vereinnahmten Entgelten 
berechnen (Istbesteuerung), sind berechtigt, diese 
Besteuerungsart auch auf die Abgabe von alko
holischen Getränken anzuwenden. Im Falle der 
Istbesteuerung treten an die Stelle der Entgelte . 
für die ausgeführten Lieferungen .die verein
nahmten Entgelte. 

(2) Hat der Unternehmer zunächst nach der 
Ist-Einnahme versteuert, so ist der Wechsel .der 
Besteuerungsart nur über Antrag und unter der 
Auflage zu gestatten, daß der Unternehmer die 
Entgelte, die für frühere Lieferungen nachträg
lich eingehen, bei der Vereinnahmung versteuert. 
Der übergang von der Besteuerungsart nach der 
Soll-Einnahme zu derjenigen nach der Ist-Ein
nahme ist nur unter der Auflage zu gestatten, 
daß der Unternehmer die für spätere Lieferungen 
bereits vereinnahmten Entgelte Zum nächsten 
Fälligkeitszeitpunkt versteuert. Der Wechsel in 
der Besteuerungsart ist nur zum Beginn eines 
Kalenderjahres zulässig. 

Sondervorschriften bei der Einfuhr alkoholischer 
Getränke 

§ 13. (1) In der Warenerklärung im Sinne der 
zollrechtlichen Bestimmungen hat der Ver
fügungsberechtigte bei der Abfertigung steuer
barer Waren zum freien Verkehr oder zum Ein
gangsvormerkverkehr auch alle für die Fest
setzung der Abgabe maßgeblichen Angaben, ins
besondere über den Zoll wert oder das Entgelt 
für die alkoholischen Getränke sowie die Kosten 
nach § 4 Abs. 4 zu machen. In den Fällen einer 
Vormerkrechnung müssen diese Angaben für die 
entnommenen Waren in der für die Abrechnung 
abzugebenden Warenerklärung (Abmeldung) ent
halten sein. Die Richtigkeit ·dieser Angaben ist 
vom Verfügungsberechtigten insbesondere durch 
Vorlage der Handelsrechnung und der Rechnun
gen über die Kosten nachzuweisen. 

(2) Soweit in ·diesem Bundesgesetz nicht ande
res bestimmt ist, gelten für die Erhebung der 
Abgabe von alkoholischen Getränken sinngemäß 
die Bestimmungen des Zollgesetzes 1955. 

(3) Bei der Einfuhr obliegt die Erhebung ,der 
Abgabe von alkoholischen Getränken den Zoll
ämtern. 

. ' 

§ 14. (1) Soweit in diesem .Bundesgesetz nicht 
anderes bestimmt ist, sind die Bestimmungen der 
§§ 1, 2, 3 und 4 des Umsatzsteuergesetzes 1972 
sinngemäß anz,uwenden. 

(2) Die Abgabe ist in den Fällen des § 1 Abs. 1 
Z. 1 und 2 von dem Finanzamt zu erheben, 
das für die Erhebung der Umsatzsteuer zuständig 
ist. 

Inkrafttreten 

§ 15. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 
1973 in Kraft. 

(2) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
sind auf die Lieferungen und den Eigenverbrauch 
(§ 1 Z. 1 und 2) von alkoholischen Getränken, 
die nach dem 31. Dezember 1972 bewirkt wer
den, sowie auf die Einfuhr von alkoholischen 
Getränken (§ 1 Z. 3), bei welcher der für die 
Anwel1dung der zolltarif arischen Bestimmungen 
maßgebende Zeitpunkt gemäß § 6 des Zollge
setzes 1955 nach dem 31. Dezember 1972 liegt, 
anzuwenden. 

Aufhebung bisheriger Rechtsvorschriften 

§ 16. Die Bestimmungen des Artikels IV des 
Bundesgesetzes über Maßnahmen auf dem' Ge
biete des Abgabenrechtes und des Familienlasten
ausgleiches, BGBL Nr. 302/i 968, in der am 
31. Dezember 1972 geltenden Fassung treten 
- unbeschadetder Bestimmung des § 17 -
außer Kraft. 

Weitergeltung bisheriger Rechtsvorschriften 

§ 17. Die Bestimmungen des Artikels IV des 
Bundesgesetzes über Maßnahmen auf dem Ge
biete des Abgabenrechtes und ·des Familienlasten
ausgleiches, BGBL Nr. 302/1968, in der am 
31. Dezember 1972 geltenden Fassung sind auf 
die Lieferungen und den Eigenverbrauch von 
alkoholischen Getränken, wenn diese Vorgänge 
vor dem 1. Jänner 1973 bewirkt worden sind, 
sowie auf die Einfuhr von alkoholischen Ge
tränken, !bei welcher der für die Anwendung der 
zolltarifarischen Bestimmungen maßgebende 
Zeitpunkt gemäß § 6 des Zollgesetzes 1955 vor 
dem 1. Jänner 1973 liegt, weite.rhin anzuwen
den. 

VoUziehung 

§ 18. Mit der Vollziehung dieses Bundes
gesetzes ist der Bun.desminister für Finanzen 
betraut . 
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Erläuterungen 

I. Allgemeine Bemerkungen 

Die in Zusammenhang mit der Umstellung 
des geltenden Bruttoumsatzsteuersystems auf das 
Mehrwertsteuersystem erfolgende Ablösung des 
Umsatzsteuergesetzes 1959 durch das Umsatz
steuergesetz 1972 (BGBl. Nr. 223/1972) bringt 
die Notwendigkeit mit sich, die derzeit geltenden 
Bestimmungen über die Sonderabgabe von alko
holischen Getränken (Art. IV des Bundesgesetzes 
über Maßnahmen auf dem Gebiete des Abgahen
rechtes und des Familienlastenausgleiches, BGBl. 
Nr. 302/1968, in der, am 31. Dezember 1972 
geltenden Fassung), die in vieler Hinsicht auf dem 
Umsatzsteuergesetz 1959 basieren, dem ab 1. Jän
ner 1973 eintretenden neuen Rechtszustand an
zupassen. ,Eine entscheidende Knderung der auf 
dem Gebiete ,der Sonderabgabe von alkoholischen 
Getränken geltenden Bestimmungen ist mit dieser 
hauptsächlich der Anpassung an die neue recht
Fche Situation dienenden Umgestaltung nicht 
beabsichtigt. 

Mit Rücksicht darauf, ,daß es einerseits aus 
Gründen der Gesetzesklarheit kaum zweckmäßig 
wäre, weiterhin auf die außer Kraft tretenden 
Bestimmungen des Umsatzsteuergesetzes 1959 
Bezug zu nehmen, andererseits die Bestimmungen 
des Umsatzsteuergesetzes 1972 im Hinblick auf 
die Besonderheiten des Mehrwertsteuersystems 
nur in beschränktem Ausmaß sinngemäß anwend
bar sind, wurden einige jener Vorschriften 
des Umsatzsteuergesetzes 1959, die gemäß Art. IV 
§ 16 des Bundesgesetzes BGBL Nr. 302/1968 sinn
gemäß auch auf ,die Sonderabgabe von alkoho
lischen Getränken anwendbar waren, in den 
gegenständlichen Gesetzentwurf eingebaut. Der 
dadurch bedingte größere Umfang der Abgabe
bestimmungen ließ es auch nicht angebracht er
sdleinen, etwa nur eine Knderungdes Art. IV 
des Bundesgesetzes BGBL Nr. 302/1968 vorzu
nehmen. Es wurden vielmehr sämtliche für die 
Abgabe von alkoholischen Getränken in Betracht 
kommenden Bestimmungen - teils unverändert 
aus dem Bundesgesetz BGBl. Nr. 302/1968, teils 
aus dem Umsatzsteuergesetz 1959, teils aus dem 
Umsatzsteuergesetz 1972 - unte,r Berücksichti
gung ,der durch die neue Rechtslage gebotenen 

Anpassungen zusammengefaßt, wobei auch dem 
vieifach geäußerten Wunsch nach einer Verein
heitlichung der Bemes5ungsgrundlagen für die 
auf dem Getränkesektor bestehenden kbgaben 
soweit als möglich Rechnung getragen wurde 
(siehe die Erläuterungen zu § 4 des Entwurfes). 

Im Hinblick darauf, daß .die in Rede stehende 
Abgabe zeit!ic.~ nicht befristet ist, wird im vor
liegenden Gesetzentwurf nidn mehr von einer 
"Sonderabgabe", sondern von einer "Abgabe" 
von alkoholischen Getränken ge~prochen. 

. )" 

H. Begründung der einzelnen Vorschriften 

Zu § 1 

Diese Bestimmungen wur,den unverändert aus 
dem derzeitigen Recht (Art. IV § 9 des Bundes
gesetzes BOB!. Nr. 302/1968 in der zum 31. De
zember 1972 geltenden Fassung) übernommen. 

Von der Abgabe sollen 'nicht nur Lieferungen 
von alkoholischen Getränken an Letztverbrau
cher, sondern auch der Eigenverhrauch, die 
Jedermanneinfuhr sowie die Lieferungen an 
Unternehmer und die Einfuhr durch Unter
nehmer erfaßt werden, soweit diese Unternehmer 
die alkoholischen Getränke nicht zur gewerb
lichen Weiterveräußerung oder zur Herstellung 
anderer Gegenstände oder zur Bewirkung ge
werblicher oder beruflicher Leistungen einge
führt oder erworben haben. Keine gewerbliche 
oder berufliche Verwendung liegt vor, wenn ein 
Unternehmer alkoholische Getränke zu Reprä
sentationszwecken erwirbt oder einführt. 

Zu § 2 

Die Bestimmung wurde unverändert aus dem 
derzeitigen Recht (Art. IV § 10 des Bundes
gesetzes BGB!. Nr. 302/1968 in der zum 31. De
zember 1972 geltenden Fassung) übernommen. 

In dieser Bestimmung wird der Kreis der 
abgabepflichtigen alkoholischen Getränke im 
Interesse einer möglichst genauen Abgrenzung 
und im Hinblick auf die Abgabepflicht der Ein
fuhr unter Heranziehung der in Betracht kom
menden Zolltarifpositionen festgelegt. 
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Zu § 3 

Diese Bestimmungen regeln die Abgabebefrei
ungen und wurden im wesentlichen unverändert 
aus dem derzeitigen. Recht (Art. IV § 11 des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 302/1968 in der zum 
31. Dezember 1972 geltenden Fassung) über
nommen. 

Zu § 4 

Die 1\nderung der Bestimmungen über die 
Bemessungsgrundlage der Abgabe von alkoho
lischen Getränken gegenuber den derzeit gelten
den Bestimmungen wird durch da's Umsatzsteuer
gesetz 1972 erforderlich. Im Hinblick auf das 
ab 1. Jänner 1973 wirksam werdende neue 
Umsatzsteuersystem muß der Aufbau der Preise 
für alkoholische Getränke, die verschiedenen Ab
gaben und Zuschlägen unterliegen, neu erfolgen. 
Durch den in der Unternehmerkette möglichen 
Vorsteuerabzug (§ 12 des Umsatzsteuergesetzes 
1972) muß bei ,der Preisermittlung die Hinzu
redmung der Umsatzsteuer als letzte Post er
folgen, weil es nur dann möglich ist, aus einem 
Inklusivpreis unter Heranziehung von Schlüssel
zahlen die Umsatzsteuer herauszurechnen. 

Nach der derzeitigen Rechtslage wird die Ab
gabe von alkoholischen Getränken, die Getränke
steuer l.lßd das Bedienungsgeld auch von der im 
Preis enthaltenen Bruttoumsatzsteuer berechnet. 
Um zu vermeiden, daß nach Einführung der 
Mehrwertsteuer eine Abgabe von ,der anderen 
Abgabe zu berechnen ist, was in verwaltungs
technischer Hinsicht äußerst schwierig wäre, 
wurde eine entsprechende Knderung der Be
stimmungen über die Bemessungsgrundlage vor
genommen. 

Bei der im Entwurf vorgesehenen Regelung 
wurde auch auf das Übereinkomm~n Bedacht ge
nommen, das am 23. Juni 1972 aus Anlaß der 
Einführung der Mehrwertsteuer zwischen dem 
Fachverband der Gast- und Schankbetriebe und 
dem Fachverband der ·Beherbergungsbetriebe 
einerseits und ,der Gewerkschaft gastgewerblicher 
Arbeitnehmer andererseits abgeschlossen wurde, 
in dem es unter anderem heißt: 

,,1. Die ,Alkoholsonderabgabe' soll ab Einfüh
rung der Mehrwertsteuer in die Bemessungs
grundlage für das Bedienungsgeld mit einbe-
zogen werden, ' 

2. Das Bedienungsentgelt ist hingegen nicht 
von der Mehrwertsteuer zu berechnen. 

3. Die Kollektivvertragspartner wer.den sich 
für eine legistische Verwirklichung dieser 
ihrer Willensübereinkunft einsetzen, 

6. Die Fachverbände werden ihren Mitglieds
betrieben die Einführung von Inklusivprei
sen empfehlen." 

Abs. 1 regelt, daß die Abgabe im Falle des 
§ 1 Z. 1 vom Entgelt im Sinne des § 4 des 
Umsatzsteuergesetzes 1972 bemessen 'wird. Da
durch ist gewährleistet, daß sowohl die Umsatz
steuer als audl die Abgabe von alkoholischen 
Getränken - von den Ausnahmen im Abs. 2 
abgesehen - von der gleichen Bemessungsgrund
lage 'berechnet werden. 

Durch die Anlehnung an die Entgeltsbestim
mungen des Umsatzsteuergesetzes 1972 kommt 
auch die Bestimmung in Wegfall, wonach vom 
Entgelt für steuerpflichtige Lieferungen ,die nach
gewiesenen Kosten für die Versendung und Ver
sicherung alkoholischer Getränke abgesetzt wer
den können. Diese Kosten, ,die ,durch den Wegfall 
der Beförderungssteuer und den Vorsteuerabzug 
erst auf der Letztanbieterstufe eine umsatzsteuer
Edle Belastung erfahren, gehören daher auch zur 
Grundlage für die Bemessung der Abgabe. Eine 
Kumulierung ,der Art, daß ,die Abgabe auch von 
der Umsatzsteuer erhoben wird, tritt deshalb 
nicht ein, weil die Umsatzsteuer nidlt zum:Ent
gelt zählt. Durch den Wegfall der in Rede stehen
den Bestimmungen wer,den überdies gegenüber 
jenen Unternehmern, welche die alkoholischen 
Getränke selbst befördern (also nicht versenden), 
gleiche Wettbewerbsverhältnisse hergestellt. 

Gleichfalls entbehrlich erscheint ein~ Regelung 
im Zusamme,nhang mit den Kosten ,der Waren
umschließung. Die Warenumschließung teilt um
satzsteuerlich das Schicksal der Ware, die sie um
schließt. Wird daher für eine Warenumschließung 
ein Entgelt vereinbart (vereinnahmt), so ist von 
diesem Entgeltsteil neben der Umsatzsteuer auch 
die Abgabe zu entrichten. Wird die Warenum
schließung inder Folge vom Lieferer zurückge
nommen, so kann - wie bei ,der Umsatzsteuer
auch bei der Abgabe eine iBerichtigung der bereits 
vorgenommenen Versteuerung durchgeführt wer
den. 

Nach Abs. 2 gehören die Abgabe von alkoho
lischen Getränken selbst, die Getränkesteuer im 
Sinne: des Finanzausgleichsgesetzes und das Be
dienungsgeld nicht zur Bemessungsgrundlage für 
die Abgabe. Das Entgelt im Sinne ,des § 4 des 
Umsatzsteuergesetzes 1972 ist daher für Zwecke 
der Abgabe von alkoholischen Getränken um 
diese Abgaben und Zuschläge zu reduzieren. Die 
Ermittlung oder Bemessungsgrundlage aus einem 
Inklusivpreis setzt zunächst die Ermittlung der 
Umsatzs~euer (Mehrwertsteuer) voraus; aus der 
Zwischensumme, die zutreffendenfalls noch um 
das Bedienungsgeld vermindert werden muß, 
kann sodann die Getränkesteuer und die Abgabe 
von alkoholischen 'Getränken beredmet werden. 
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Beispiel 1 (ohne Bedienungszuschlag) : 

Grundpre~ ..................... . 
+ 10_0/0 Getränkesteuer ........... . 
+ 100/0 Abgabe von alkoholischen Ge- . 
tränken ........................... . 

100'-
10'-

10'-

Zwischensumme .................. 120'-
+ ~ 6010 Mehrwertsteuer . . . . . . . . . . . . 19'20 -----
Inklusivpreis ...................... 139'20 

=== 
Aus diesem Inklusivpreis muß unter Heran

ziehungder für 160/0 Mehrwertsteuer maßgeb
lichen Schlüsselzahlen (Multiplikation 137931010, 
Divfsion 7'25) zunä.chst die Umsatzsteuer ausge
schieden werden. Aus der durd1 diese Rück
rechnung ermittelten Zwischensumme kann die 
Getränkesteuer und die Abgabe jeweils mit 1/12 

(oder mit 8'333% ) berechnet werden. 

Beispiel 2 (mit Bedienungszuschlag): 

Grundpreis ..................... . 
+ 10% Getränkesteuer ........... . 
+ 10010 Abgabe von alkoholischen Ge-
tränken .......................... . 

100'-
10'-

10'-
-----

Zwischensumme 1 ............... . 
+ 100/0 Bedienungsgeld ........... . 

120'-
12'-

-----
Zwisd1ensumme 2 ............... . 
+ 160/0 Mehrwertsteuer ........... . 

132'-
21'12 

Inklusivpreis .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 153'12 

Unter Heranziehung der für die Mehrwert
steuer maßgeblichen Schlüsselzahlen kann aus dem 
Inklusivpreis - so wie im Beispiel 1 - zunächst 
auf die Zwischensumme 2 geschlossen werden. 
Durch einen Abschlag für das Bedienungsgeld 
(1/11 oder 9'0909010) kann die Zwischensumme1 
und in der Folge die ,Bemessungsgrundlage für die 
Getränkesteuer und die Abgabe ermittelt werden. 
Die Getränkesteuer und die Abgabe sind aus der 
Zwischensumme 1 jeweils mit 1/12 (oder mit 
8'333%) zu berechnen. 

Zu bemerken ist noch, ,daß eine Regelung, 
wonach die Getränkesteuer nicht auch von der 
Umsatzsteuer, von der Abgabe von alkoholischen 
Getränken itnd vom Bedienungsgeld berechnet 
werden darf, im Finanzausgleichsgesetz getroffen 
wird. . 

Abs. 3 wurde unverändert aus dem derzeitigen 
Recht übernommen (Art. IV § 12 Abs. 1 zweiter 
Satz des Bundesgesetzes BGB!. Nr. 302/1968 in 
der am 31. Dezember 1972 geltenden Fassung). 

Abs. 4 regelt die Ermittlung der Abgabe von 
alkoholischen Getränken im Falle der Einfuhr. 
Die Vorschriften wur,den den Knderungen der 
Bestimmungen über die Einfuhr von Waren im 
Umsatzsteuergesetz 1972 angepaßt. Im letzten 
Satz wurde klargestellt, daß die Einfuhrumsatz-

steuer und die Abgabe von alkoholischen Geträn
ken selbst nicht zur Bemessungsgrundlage ge
hören. Die Schaumweinsteuer ist als Verbrauch
steuer in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen. 

Zu § 5 

Die Bestimmung über ,die Höhe des Steuer
satzes wurde unverändert aus dem derzeitigen 
Recht (Art. IV § 13 des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. -302/1968 in der am 31. Dezember 1972 
geltenden Fassung) übernommen. 

Zu § (> 

Diese Bestimmung dient ,der Vermeidung einer 
Doppelbesteuerung, die .dadurch eintreten 
könnte, daß sowohl die Einfuhr alkoholischer 
Getränke als auch der Eigenverbrauch bzw. die 
Lieferungen an Letztverbraucher von der Abgabe 
erfaßt werden. Dies wird dadurch vermieden, 
daß dem Importeuer alkoholischer Getränke 
unter bestimmten Voraussetzungen das Recht 
eingeräumt wird, die anläßlich ,der Einfuhr nach
weislich entrichtete Abgabe von seine.r Alkohol
abgabeschuld abzusetzen. 

Die Notwendigkeit, den Importeur alkoholi
scher Getränke zur Abgabe von Voranmeldungen 
zu verpflichten, ergibt sich daraus, daß das 
Finanzamt ansonsten keine Möglichkeit hätte, 
die ordnungsgemäße Berechnung der abzuführen
den Alkoholabgabe bzw. der durch das Abzugs
verfahren sich aUen falls ergebenden Gutschrift 
zu überprüfen. 

Auch diese Bestimmungen wurden unverändert 
aus dem derzeitigen Recht (Art. IV § 14 des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 302/1968 in der am 
31. Dezember 1972 geltenden Fassung) über
nommen. 

Zu § 7 

Die Bestimmungen über die Aufzeichnungs
pflichten wurden im wesentlichen unverändert 
aus dem derzeitigen Recht (Art. IV § 15 des 
Bundesgesetzes BGB!. Nr. 302/1968 in der am 
31. Dezember 1972 geltenden Fassung) übernom
men, wobei eine entsprechende Anpassung an die 
Bestimmungen des § 18 Abs. 2 des Umsatzsteuer
gesetzes 1972 erfolgte. 

Zu § 8 

Die Bestimmung des . Abs. 1 entspricht dem § 9 
des Umsatzsteuergesetzes 1959. 

Abs. 2 regelt den Zeitpunkt der Entstehung 
der Steuerschuld. Diese Regelung war insbeson
deredeshalb erforderlich, weil die Bestimmung 
des § 4 Abs. 2 lit. c der Bundesabgabenor,dnung 
durch Art. IV Z. 1 ,des rBundesgesetzesBGBl. 
Nr. 224/1972 aufgehoben wurde und die Be
stimmungen des § 19 des Umsatzsteuergesetzes 
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1972 für Zwe~eder Abgabe von alkoholischen 
Getränken nicht herangezogen wer,den können. 

Nach Abs. 3 sind für den Zeitpunkt ,der Ent
stehung der Abgabenschuld bei der Einfuhr die 
zollrechtlichen Bestimmungen maßgeblich. 

Zu § 9 

Die Bestimmungen über den Veranlagungs
zeitraum und die Einzelbesteuerung wurden sach
lich unverändert aus ,dem § 11 des Umsatzsteuer
gesetzes 1959 übernommen. 

Zu § 10 

Die Bestimmung über die Absetzung zurü~
gewährter Entgelte entspricht - von den unbe
dingt notwendigen Anpassungen abgesehen - in 
materiellrechtlicher Hinsicht im wesentlichen den 
Vorschriften des § 12 ,des Umsatzsteuergesetzes 
1959. 

Zu § 11 

Die Bestimmungen über die Voranmeldung, 
Vorauszahlung und Veranlagung entsprechen im 
wesentlichen ,den Vorschriften des § 13. Abs. 1 
bis 5 und 7 des Umsatzsteuergesetzes 1959, die 
auch schon bisher sinngemäß auf die Abgabe von 
alkoholischen Getränken. Anwendung gefunden 
haben. 

Zu § 12 

Mit Rü~sicht auf die Bestimmung des § 4 
Abs. 1 ist die Abgabe von alkoholischen Geträn
ken grundsätzlich nach vereinbarten Entgelten zu 
entrichten (Soll-Einnahme). Dies vor allem des
halb, um eine gleiche Vorgangsweise bei der 
Umsatzsteuer und bei der Abgabe von alkoho
lischen Getränken zu gewährleisten. Abs. 1 er
möglicht es jedem Unternehmer, für die Abgabe 
von alkoholischen Getränken jene Besteuerungs
art zu wählen, die er auch auf ,die Umsatzsteuer 
anwendet. 

Die Voraussetzungen, unter welchen der Unter
nehmer ,die Besteuerungsart wechseln kann, ent
sprechen im wesentlichen ,den Bestimmungen des 
§ 14 Abs. 3 des Umsatzsteuergesetzes 1959. 

Zu § 14 

Diese Regelung ermöglicht die Heranziehung 
von Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes 1972, 
soweit sie für die Auslegung von Begriffen er
forderlich sind und macht daher deren Erläute
rung im gegenständlichen Gesetzentwurf ent
behrlich. Die sinngemäße Anwendung der zitierten 
Bestimmungen ist vor allem deshalb möglich, ,da 
es sich bei der Abgabe von alkoholischen Geträn
ken um eine der Umsatzsteuer gleichartige Ab
gabe handelt. 

Zu § 15 

Diese Bestimmung statuiert den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens. 

Zu § 16 

Durch diese Vorschrift wird ,das Außerkraft
treten . der bisher auf dem Gebiete der Sonder
abgabe von alkoholischen Getränken geltenden 
Rechtsvorschriften geregelt. 

Zu § 17 

Diese Bestimmung dient ,der KlarsteIlung des 
zeitlichen Anwendungsbereiches der bisher auf 
dem Gebiete ,der Sonderabgabe von alkoholischen 
Getränken bestehenden Rechtsvorschriften. 

Budgetäre Auswirkungen 

Mit Rü~sicht darauf, daß die Umsatzsteuer 
(Mehrwertsteuer) ab 1. Jänner 1973 nicht mehr 
zur Bemessungsgrundlage für die Abgabe von 
alkoholischen Getränken gehört (siehe § 4 Abs. 1) 
ist für das Kalenderjahr 1973 mit einer Vermin
derung des Alkoholabgabeaufkommens zu rech
nen. Die Höhe der Mindereinnahmen hängt von 
der Bereinigung der derzeitigen Getränkepreise 
um die in ihnen enthaltene Bruttoumsatzsteuer 
ab und kann mit etwa 110 bis 130 Millionen 
Schilling angenommen werden. 

In Anlehnung an die Fälligkeitsbestimmung 
des § 21 Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes 1972 
wurde im § 11 Abs. 1 des gegenständlichen 
Gesetzentwurfes die Fälligkeit der Alkoholabgabe 
dahin geregelt, daß die Vorauszahlungen für die 

Zu § 13 . Alkoholabgabe erst binnen ein e m Mon a t 
Die in dieser Bestimmung enthaltenen Sonder- und zeh n Tag e n nach .Nblauf eines Kalen

vorschriften bei der Einfuhr alkoholischer Ge- dermonates (Vorauszahlungszeitraum) zu ent
tränke entsprechen - nach Vornahme der not- richten sind. Ebenso wie bei, der Umsatzsteuer 
wendigen Anpassungen - im wesentlichen der ist daher auch bei der Abgabe von alkoholischen 
Bestimmung ,des § 15 des Umsatzsteuergesetzes Getränken im Kalenderjahr 1973 nur mit einem 
1959. Aufkommen für elf Kalendermonate zu rechnen. 
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